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Wichtigste Punkte, die im Aus- und Fortbildungskonzept abgedeckt werden müssen: 
 

• Die Verantwortung und Befugnisse für die Aus- und Fortbildung im Strahlenschutz sind 
transparent und nachvollziehbar dargelegt: 

• Sachverständige Person. 
• Zuständige Person / Stelle für die Instruktion, Aus- und Fortbildung. 
• Zuständige Person / Stelle für die Dokumentation. 

• Die Berufsgruppen sind gemäss den spezifischen Tätigkeiten im Konzept definiert. 

• Die notwendige Ausbildung sind für all diese Berufsgruppen und Tätigkeiten im Konzept definiert. 

• Wird sichergestellt, dass alle Personen in den Betrieben entsprechend ihrem Einsatzbereich, 
sowie den Tätigkeiten und Kompetenzen im Strahlenschutz ausgebildet werden? 

• Sieht das Konzept vor, wie eventuell fehlende Grundausbildungen nachgeholt werden? 

• Werden die Ausbildungsnachweise dokumentiert?  

• Die Inhalte, der Umfang, die Umsetzung sowie die Dokumentation der Instruktion vor der ersten 
Anwendung sind im Konzept definiert. 

• Die Berufsgruppen, die der Fortbildungspflicht unterliegen, sind aufgelistet. 

• Der Umfang der Fortbildungspflicht dieser Berufsgruppen wird im Konzept definiert. 

• Der Zeitrahmen der Umsetzung der Fortbildungspflicht wird im Konzept festgehalten: 

• innerhalb der nächsten fünf Jahre ab dem Datum der Strahlenschutzaus- oder 
Fortbildung 

• innerhalb jeder Fünfjahresperiode (2023–2027, 2028–2032). 

• Es wird ersichtlich, wie die Fortbildungen absolviert werden können: 

• interne Fortbildungen 
• externe Fortbildungen  

• Wenn interne Fortbildungen angeboten werden, wird ersichtlich wie diese internen 
Fortbildungen umgesetzt werden? 

• Wird sichergestellt, dass alle Personen in den Betrieben entsprechend ihrem Einsatzbereich 
sowie den Tätigkeiten und Kompetenzen im Strahlenschutz fortgebildet werden? 

• Werden die Fortbildungsnachweise dokumentiert?  

• Sieht das Konzept vor, wie eventuell fehlende Unterrichtseinheiten der Fortbildung nachgeholt 
werden?  

• Werden Massnahmen beschrieben, wenn die fortbildungspflichtigen Personen die Fortbildung 
nicht absolvieren?  

• Sind die Konsequenzen für fortbildungspflichtige Personen, die die Fortbildung nicht 
(vollständig) absolvieren, beschrieben? 

• Werden die internen zuweisenden Ärztinnen und Ärzte im Konzept berücksichtigt? 

 


